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1.  Erfordernis und Ziel des Bebauungsplanes  

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll das Planungsrecht für die 

Aktivierung und Umnutzung einer innerstädtischen Brachfläche 

geschaffen werden.  Mit der Bekanntgabe der Standortaufgabe des 

Polizeipräsidiums innerhalb des Plangebietes wurden durch die 

Grundstückseigentümerin erste städtebauliche Konzepte für die 

Umnutzung des Gebietes beschlossen. Anfang des Jahres 2019 wurde das 

Gelände von einem Investor erworben. In enger Abstimmung mit der 

Stadtverwaltung wurden die Rahmenbedingungen für die Umnutzung des 

Plangebietes definiert und eine Mehrfachbeauftragung ausgelobt.  Der 

vom Preisgericht ausgewählte Entwurf bildet die Grundlage für die 

städtebauliche Entwicklung der Fläche.  

Ziel ist die Entwicklung eines neuen verdichteten Stadtquartiers, dass 

insbesondere der Wohnnutzung dient. Die Förderung des verdichteten 

Wohnungsbaus stellt ein Leitziel des Stadtleitbilds Schwäbisch Hall 

2025 dar. Mit der bedarfsgerechten Ausweisung neuer Wohn -  und 

Mischgebiete in der Nähe bestehender Infrastruktur soll das 

Wohnungsangebot gefördert werden. Zu berücksichtigen ist auch die 

soziale  Mischung des Gebietes sowie das Angebot für gemeinschaftliches 

Wohnen mehrerer Generationen sowie für Baugemeinschaften. 

Dieses Ziel zeichnet sich in der vorgesehenen Konzeption ab, die 

verschiedene Wohnformen und Wohnungsgrößen vereint. Durch die 

Gruppierung der Gebäude um einzelne Wohnhöfe wird die Bildung von 

Nachbarschaften gefördert und Raum für gemeinschaftliche Nutzungen 

geschaffen. Grundsatz des städtebaulichen Entwurfs ist eine hohe 

Dichte und unterschiedliche Wohnmodelle, um dem Wusch nach 

indivi duellem und gleichsam bezahlbarem Wohnraum nachzukommen. Die 

Lage des Areals an der Schnittstelle zwischen Gebieten mit sehr 

unterschiedlichen Gebäudetypologien eignet sich hervorragend zur 

Kombination verschiedener Wohn-  und Gebäudeformen. 

Zur Umsetzung der städtebaulich gewünschten Entwicklung des Gebietes 

hat der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall daher am 22. 01.2020 in 

öffentlicher Sitzung die Aufstellung des Bebauungsplans und der 

örtlichen Bauvorschriften ΕIm LehenΓ beschlossen.  
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2.  Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll als Bebauungsplan der 

Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

erfolgen. Dazu bedarf es bestimmter Voraussetzungen, die im Folgenden 

dargelegt  werden: 

Nachweis der Zulässigkeit des Aufstellungsverfahrens nach § 13a BauGB 

1. Voraussetzungen nach § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB 

Durch den Bebauungsplan soll die innerörtliche Nachverdichtung von 

Flächen innerhalb der bebauten Ortslage vorbereitet werden. Er dient 

der Schaffung von Wohnraum durch Nachverdichtung einer innerörtlichen, 

minder genutzten Fläche und beschreibt somit eine Maßnahme der 

Innenentwicklung.  

2. Voraussetzungen nach § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB 

Der vorliegende Bebauungsplan ΕIm LehenΓ umfasst ein Plangebiet von 

insgesamt ca. 18. 153 m² und liegt somit unterhalb des Schwellenwertes 

im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO (20.000 m² Grundfläche). Eine 

überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung unter den in Anlage 2 des 

BauGB genannten Kriterien ist nicht erforderlich.  

3. Voraussetzung nach § 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB 

ΕDas beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den 

Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer 

Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach 

Landesrecht unterliegen.Γ 

Gemäß § 50 UVPG ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu 

prüfen, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich der 

Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt werden muss. Infolge Nr. 18.8 

der Anlage 1 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes muss im 

vorliegenden Fall keine ΕAllgemeine Vorprüfung des EinzelfallesΓ 

durchgeführt werden, da der Prüfwert weder erreicht, noch 

überschritten wird und sich der Bebauungsplan auf normale 

Wohngebietsnutzung beschränkt. 

4. Voraussetzung nach § 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB 

Das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB ist ausgeschlossen, wenn 

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b 

BauGB genannten Schutzgüter (Erhaltungsziele und der Schutzzweck der 
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Natura 2000- Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes 

(BNatSchG)) bestehen.  

Eine Beeinträchtigung wird im vorliegenden Fall nicht gesehen, da sich 

keine Natura 2000 Gebiete in der  Nähe oder im Plangebiet selbst 

befinden.  

5. Voraussetzung nach § 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB 

Das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB ist ausgeschlossen, wenn 

Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur 

Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach 

§ 50 Satz 1 des Bundes- Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.  

Eine Beeinträchtigung wird im vorliegenden Fall nicht gesehen, da sich 

nach derzeitigem Kenntnisstand kein Störfallbetrieb in der Nähe oder 

im Plangebiet selbst befindet.  

Fazit: Das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB kann daher 

angewandt werden. 

6. Vereinfachtes Verfahren nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 

Abs. 2 und 3 BauGB 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten  

Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 BauGB entsprechend. Im 

vereinfachten Verfahren wird abgesehen von:  

Έ der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und dem Umweltbericht nach 

§ 2a BauGB, 

Έ der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 

umweltbezogener Infor mationen verfügbar sind und 

Έ der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 

BauGB. 

Έ Das Monitoring nach § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

Im Zuge des beschleunigten Verfahrens gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 

BauGB die durch den Bebauungsplan zu erwartenden Eingriffe in Natur 

und Landschaft als Eingriffe, die vor der planerischen Entscheidung 

erfolgt oder zulässig waren (gemäß § 1a Abs. 3 BauGB). Damit ist die 

Bilanzierung und Durchführung eines Ausgleiches nicht erforderlich. 

Eine Berücksichtigung der Umweltbelange findet dennoch statt (siehe 

hierzu Kapitel 6).   
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Von einer Beschleunigung des Verfahrens gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 

i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB durch den Verzicht einer frühzeitigen 

Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

wird abgesehen. Eine frühzeitige Beteiligung wird zusätzlich 

durchgeführt. 

3.  Einfügen in bestehende Rechtsverhältnisse 

 Regionalplan  

Im Regionalplan ΕHeilbronn-FrankenΓ wird der Kernort Schwäbisch Hall 

als Siedlungsbereich (P.S. 2.4.1) festgesetzt . I n diesen soll sich zur 

Erhaltung der längerfristigen Tragfähigkeit der regionalen 

Siedlungsstruktur die Siedlungstätigkeit über die Eigenentwicklung 

hinaus verstärkt vollziehen. Da Schwäbisch Hall als Mittelzentrum 

kategorisiert ist, ist von einer Bewohnerdichte von 60 EW/ha 

auszugehen, die im Durchschnitt über das Stadtgebiet hinweg erreicht 

werden sollte . Durch die verdichtete Siedlungsentwicklung in den 

zentralen Orten und den Siedlungsbereichen kann eine ausgewogene 

Raumstruktur gewährleistet und eine flächenhafte Ausbreitung der 

Siedlungsbereiche vermieden werden.  

Im Plangebiet sind ca. 160 Έ 170 Wohneinheiten geplant. Bei einer 

Belegungsdichte von durchschnittlich 2,0 Einwohner pro Wohneinheit 

(entspricht dem Wert der Regionaldatenbank d es statistischen 

Landesamts Baden-Württemberg für 2019) sind daher rund 330 Einwohner 

zu erwarten. Bei einer Plangebietsgröße von 1,82 ha sind dies ca. 180 

EW/ha. Die verdichtete Neuplanung schafft daher den Ausgleich zu 

weniger bis gering verdichteten Flächen der Stadt, und trägt somit dem 

raumordnerische Ziel der Regionalplanung nach einer durchschnittlichen 

Dichte und dem damit verbundene sparsamen Umgang mit Grund und Boden 

Rechnung. Dieser Umstand rechtfertigt die Dichte der geplanten 

Bebauung. 

Im Norden wird das Plangebiet durch ein Landschaftsschutzgebiet 

begrenzt.  
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Abb.: Regionalplan Heilbronn Franken, Auszug Raumnutzungskarte  

 Flächennutzungsplan  

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan Ε7.  Fortschreibung vom 

19.11.2015Γ ist das Plan gebiet ΕIm LehenΓ als gemischte Baufläche 

dargestellt .  

Der Bebauungsplan sieht dagegen die Ausweisung eines Allgemeinen 

Wohngebiets vor.  

Gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von 

Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt 

werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist, wenn 

die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes nicht 

beeinträchtigt wird. Die geordnete städtebauliche Entwicklung wird 

durch die Planung nicht beeinträchtigt, da die Umgebung überwiegend 

durch Wohnbauflächen geprägt ist. Der Flächennutzungsplan ist in 

diesem Fall im Wege der Berichtigung anzupassen.  
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Abb.: Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall Flächennutzungsplan mit Abgrenzung 
Plangebiet  

 Bebauungspläne 

Der Kreuzungsbereich der Straße Im Lehen mit der Crailsheimer Straße 

ist bereits Bestandteil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

ΕÄnderung Lehen 1966Γ, i.K.g. am 19.03.1967.  Mit dem vorliegenden 

Bebauungsplan wird das im rechtskräftigen Bebauungsplan von 1967 

festgesetzt Sichtdreieck überplant. Das großzügige Sichtdreieck in 

diesem Einmündungsbereich resultiert aus der Zeit als die Crailsheimer 

Straße als Bundesstraße (B14) klassifiziert war. Mit der 

Herunterstufung der Straße ist die Freihaltung des Sichtdreieckes 

nicht mehr erforderlich.  

Der Gräterweg ist Inhalt des Baulinienplans ΕZiegeleiwegΓ aus dem 

Jahre 1937. Des Weiteren liegt das Plangebiet innerhalb des 

Geltungsbereichs der Satzung der Stadt Schwäbisch Hall ΕBeschränkung 

der Anzahl von Wohneinheiten in Teilen des StadtgebietesΓ 
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rechtsverbindlich durch öffentliche Bekanntmachung am 01.07.1998, 

wonach nur drei Wohneinheiten pro Wohngebäude zulässig sind.  

Sonstige rech tsverbindlichen Bebauungspläne bestehen innerhalb des 

Plangebietes nicht.   

Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes bisher bestehenden planungs-  und 

bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere baupolizeiliche 

Vorschri ften treten außer Kraft. 

Angrenzend bestehend die folgenden Bebauungspläne: 

-  Bebauungsplan ΕLehen 1966Γ, i.K.g. am 25.08.1969 

-  Bebauungsplan ΕKreuzäcker und KreuzwiesenΓ, i.K.g. am 30.12.1983 

-  Bebauungsplan ΕKreuzäcker und Kreuzwiesen Änderung im Bereich 

Adelheidweg und SchweickerwegΓ, i.K.g. am 17.03.1988,  

-  Baulinienplan ΕZiegeleiwegΓ, i.K.g. am 28.10.1937. 

 Waldabstand 

Im Norden grenzt an das Plangebiet Wald im Sinne des §2 LWaldG als 

Privatwald . Bei der Grünfläche innerhalb des Plangebiets handelt es 

sich nicht  um Wald im Sinne von § 2 LWaldG. Es ist daher  keine 

Umwandlungserklärung notwendig ist.  

Der Abstand der geplanten Bebauung von der Waldkante beträgt Luftlinie 

ca. 17 m und unterschreitet damit den in §4 (3) LBO geforderten 

Waldabstand. Um dennoch die Gefährdung der Gebäude und der sich darin 

aufhaltenden Personen zu vermeiden und die Bewirtsc haftung der 

angrenzenden Waldflächen sowie die Durchführung der erforderlichen 

Verkehrssicherungsmaßnahmen zu garantieren, werden 

eingriffsminimierende Maßnahmen zur Sicherung der Waldeigenschaft und 

zur Schaffung einer Εatypischen GefahrenlageΓ vorgenommen. Dies kann 

grundsätzlich durch die Ausbildung eines gestaffelten und 

strukturreichen Waldtraufs der als Niedrigwald m öglichst aus einer 

Abfolge von Krautschicht, Strauchschicht und Bäumen 2. Ordnung 

sichergestellt werden. Auf Grundlage der Vermessung und  der 

Geländeverhältnisse sowie den vorhandenen Baumh öhen genügt die 

Beschränkung auf B äume 2. Ordnung bzw. einer maximalen Baumhöhe von 15 

Metern innerhalb des verbleibenden Waldabstandes. Die Sicherung des 

vermessenen, derzeit bereits ausreichend niedrige n Baumbestands und 
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die geänderte Bewirtschaftungsform bzw. Einschr änkung der Wuchshöhe 

wurden mit den Grundstückseigentümern abgestimmt. Eine vertragliche 

und dingliche  Sicherung der Maßnahme wird bis zum Satzungsbeschluss 

erfolgen. Die Flächen,  auf die sich die Auflagen der 

Bewirtschaftungsform beziehen, sind im Bebauungsplan kenntlich 

gemacht.  

4.  Bestand innerhalb und außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches  

 Lage im Stadtgefüge 

Das Plangebiet liegt östlich der historischen Altstadt , im Übergang zu 

dem Stadtteil Weckrieden . Im Süden grenzt das Gebiet direkt an die 

Crailsheimer Straße (L2218) an. Die Crailsheimer Straße bildet die 

nördliche Haupteinfallstraße in das Stadtgebiet von Schwäbisch Hall 

aus Richtung Wolpertshausen kommend. Nördlich besteht das 

Landschaftsschutzgebiet ΕKochertal zwischen Schwäbisch Hall und 

Weilersbach mit NebentälernΓ. Im Bereich des Plangebiets 

charakterisiert sich das Landschaftsschutzgebiet durch eine steile 

bewaldete Klinge ins Wettbachtal.  

 Bestehende Nutzung 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Baulinienplans ΕZiegeleiwegΓ 

südlich des Gräterwegs 1937 war auf der Fläche des Plangebietes ein 

Steinbruch vorhanden. Auch heute rühren die topographischen 

Gegebenheiten noch zum Teil aus dieser Nutzung. Nach Aufgabe des 

Steinbruchs wurde das Gelände gemischt genutzt . 1976 hat die 

Polizeidirektion Schwäbisch Hall sowie die Kriminalpolizei den 

Standort bezogen. Mit der Planung eines neuen Standortes für das 

Polizeirevier eröffneten sich grundlegende Umnutzungsoptionen für das 

Gebiet. Die Nutzungen im Gebiet wurden nach und nach aufgegeben und 

einzelne Gebäude bereits abgerissen. Nach dem Auszug der Polizei im 

Jahr 2018 steht der Gebäudebestand leer. Die Flächen zwischen den 

Baukörpern sind zum Teil versiegelt. Im nördlichen Teilbereich 

bestehen Teile des alten Steinbruchs und bereits ausgekofferte 

Baugruben. Der Gräterweg sowie die Crailsheimer Straße sind durch 

Baumbestände gesäumt. Insbesondere der Baumbestand entlang des 

Gräterwegs ist erhaltenswert.  
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Die angrenzenden Gebiete sind überwiegend durch Wohnnutzung geprägt. 

Die Baustruktur in der Umgebung weist  im Süden und Osten kleinteilige 

Einzelhäuser auf. Nördlich angrenzend besteht eine gröbere Körnung der 

Baustrukturen, prägend sind Zeilenstrukturen mit bis zu fünf 

Geschossen und begrünten Zwischenräume.  

 

 

Abb.: Luftbild mit Plangebiet  

Die verkehrliche Anbindung des Plangebiets ist über die angrenzende 

Crailsheimer Straße sichergestellt. Innerhalb des Geltungsbereichs 

bestehen der Gräterweg sowie die Straße Im Lehen. 

 Geltungsbereich  

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke ganz oder teilweise: 600, 

592/1, 592/2,  594/2, 594/1, 760, 588/4 , 597/25 .  

Im Osten wird der Geltungsbereich durch die Crailsheimer Straße 

(L2218) begrenzt. Im Süden und im Norden grenzt das Plangebiet an 

bestehende Wohngebiete an. Westlich grenzet unmittelbar das 

Kreuzäcker 

Tankstelle 

Kreuzäcker 
Richtung Innenstadt 

Richtung Wolpertshausen 
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Landschaftsschutzgebiet ΕKochertal zwischen Schwäbisch Hall und 

Weilersbach mit NebentälernΓ an. Das Plangebiet hat eine Größe von 

ca.  1,8 ha. Maßgeblich  dafür ist die Abgrenzung im zeichnerischen 

Teil.  

5.  Städtebauliche Konzeption und Erschließung  

 Städtebauliche Gesamtkonzeption   

Der städtebauliche Entwurf ist das Ergebnis einer 

Mehrfachbeauftragung, welche durch eine Fachjury am 06.12.2019 

entschiede n wurde. Er berücksichtigt die topographischen Verhältnisse 

des Areals, die  Schnittstelle zu den Bestandsquartieren und die  Lage 

an der ΕCrailsheimer StraßeΓ. Es bilden sich vier kompakte 

eigenständige Quartiere jeweils um einen Wohnhof gruppiert. Zwischen 

den einzelnen Quartiersblöcken erstreckt sich ein Fußwegenetz, welches 

der internen Erschließung dient. In der Mitte des Quartiers treffen 

alle Wege zusammen und weiten sich zu einem zentralen Quartiersplatz 

auf. Die Wege schließen jeweils an die umliegenden öffentlichen 

Straßen an. Die Adressbildung erfolgt jeweils über die neuen Wege 

innerhalb des Quartie r s.  

Aufgrund der Lage des Areals an der Schnittstelle zwischen sehr 

unterschiedlichen Gebäudetypologien, wurden die Typologien innerhalb 

des Plangebiete s unterschiedlich kombiniert und miteinander verknüpft. 

Rechteckige Gebäudekubaturen und kurze winkelförmige Baukörper sind um 

vier Wohnhöfe arrangiert.  

Die Varianz der Gebäudetypologien ermöglicht die Realisierung 

vielfältiger Wohnungsgrundrisse und Wohnformen, welche eine soziale 

Mischung im Gebiet ermöglicht . Die Varianz der  Typologien spiegelt 

sich auch in den unterschiedlichen Gebäudehöhen sowie Dachformen 

wieder. Die Differenzierung zwischen zwei geschossigen Gebäuden mit 

Satteldach und durchschnittlich drei bis vier Geschossigen 

Flachdachbauten bilden eine lebendige Stadt silhouette aus. Im 

Zusammenspiel mit den topographischen Gegebenheiten entstehen 

Blickbeziehungen in die Täler. 
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Abb.: Lageplan Städtebauliches Konzept Stadtquartier ΕIm LehenΓ, Yonder Έ 
Architektur und Design, Stand 06.04.2020  

 

Abb.: Ansicht Nordwest von der Klinge aus, Stadtquartier ΕIm LehenΓ, Yonder Έ 
Architektur und Design , Nov. 2020 


